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Einleitung

Rechtstatsächlicher Befund und Problemaufriss

In den vergangenen 30 Jahren hat die wirtschaftliche und kulturpolitische
Bedeutung des Urheberrechts stetig zugenommen. Schon im Jahre 1989 lag
die wirtschaftliche Leistung der Urheberrechtsindustrien in Deutschland bei
2,9 % des Bruttoinlandsprodukts.1 Machte den wirtschaftsstärksten Bereich
damals noch das Presse- und Verlagswesen aus,2 so dürfte sich die wirt-
schaftliche Bedeutung mit Eintritt in das Informationszeitalter, fortschrei-
tender Technisierung, Digitalisierung und Vernetzung im letzten Jahrzehnt
noch um ein Vielfaches vergrößert haben.3 Schätzungen der EG-Kommis-
sion zufolge lag der Beitrag der Urheberrechtsindustrien im Jahre 2004 eu-
ropaweit bei mehr als 5 % des Bruttoinlandsproduktes der EG.4

Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass sich der Anteil der in Urheber-
rechtsindustrien beschäftigten Erwerbstätigen von 3,1 % im Jahre 19895 auf
4,9 % im Jahre 2010 steigerte.6 Dabei werden in den vom Urheberrecht ge-
prägten Bereichen wie Medien (Printmedien, Rundfunk, Film), Kunst, Li-
teratur, Wissenschaft, Werbung oder Software-Herstellung mehr als zwei

I.

1 Hummel, Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechts, S. 12.
2 Hummel, Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechts, S. 20 f.
3 Dreier/Schulze/Dreier, UrhG, Einl., Rn. 12.
4 Mitteilung der Kommission über die Wahrnehmung von Urheberrechten und ver-

wandten Schutzrechten im Binnenmarkt, KOM (2004) 261 endgültig, 16.4.2004, vgl.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2004:0261:FIN:DE:PDF (abgerufen am 7.8.2013); hierzu auch Schack, Urheber- und
Urhebervertragsrecht, Rn. 30.

5 Hummel, Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechts, S. 12.
6 Statistisches Bundesamt, Mikrozensus – Bevölkerung und Erwerbstätigkeit; Beruf,

Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erwerbstätigen in Deutschland 2010, Fach-
serie 1, Reihe 4.1.2, vgl. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Ar-
beitsmarkt/Erwerbstaetige/BerufArbeitsbedingungErwerbstaeti-
gen2010412107004.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen am 7.8.2013); Berech-
nungen der Verfasserin.
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Drittel aller schöpferischen Leistungen von festangestellten Arbeitneh-
mern7 erbracht.8 Dies entspricht nicht mehr der traditionellen Vorstellung
von einem freischaffenden Urheber, der autark und ohne fremden Einfluss
schöpferisch tätig ist. Gleichwohl ist in den urheberrechtsbezogenen Beru-
fen9 in besonderem Maße ein Anstieg Selbständiger zu verzeichnen: Lag
dieser im Jahre 1987 noch bei 22,2 %,10 erhöhte er sich bis zum Jahr 1998
auf 30,8 %.11 Die jüngsten Zahlen über die Erwerbstätigkeit in Deutschland
lassen erkennen, dass mit 30,9 % immer noch etwa ein Drittel aller Er-
werbstätigen in urheberrechtsbezogenen Berufen selbständig tätig ist.12

Zu diesen selbständigen Erwerbstätigen gehören auch die arbeitnehmer-
ähnlichen Personen.13 Innerhalb der Gruppe der Selbständigen nehmen sie

7 Die Beschränkung auf die jeweils männliche Form ist der Praktikabilität geschuldet;
selbstverständlich sind stets auch weibliche Arbeitnehmer/Arbeitnehmerähnliche
Bestandteil der Ausführungen.

8 Leicht abweichend Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, Rn. 1113, der noch
von drei Vierteln ausgeht. Er berücksichtigt dabei offensichtlich den Anstieg der
Zahl der Selbständigen in urheberrechtsbezogenen Berufen nicht. Vgl. hierzu die
folgenden Ausführungen.

9 Hierzu zählen Berufsgruppen, die unmittelbar den Urhebern zuzurechnen sind, sowie
solche Berufe, die wegen der Nähe zu Aktivitäten der Urheber in den Statistiken des
Statistischen Bundesamtes und der Bundesanstalt für Arbeit diesen Berufsgruppen
zugeordnet werden; im einzelnen sind dies Publizisten, Künstler und die ihnen zu-
geordneten Berufe, Architekten und Bauingenieure, geistes- und naturwissenschaft-
liche Berufe, das Forschungspersonal an Hochschulen sowie Informatiker, Daten-
verarbeitungsfachleute und Softwareentwickler. Vgl. hierzu Hummel, Die volks-
wirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechts, S. 56 ff. sowie Bremkamp, Einführung
von Wettbewerbsstrukturen im Rahmen der kollektiven Verwertung von Urheber-
rechten, S. 16.

10 Hummel, Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Urheberrechts, S. 58.
11 Bremkamp, Einführung von Wettbewerbsstrukturen im Rahmen der kollektiven

Verwertung von Urheberrechten, S. 17 f.
12 Statistisches Bundesamt, Mikrozensus – Bevölkerung und Erwerbstätigkeit; Beruf,

Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erwerbstätigen in Deutschland 2010, Fach-
serie 1, Reihe 4.1.2, vgl. https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Ar-
beitsmarkt/Erwerbstaetige/BerufArbeitsbedingungErwerbstaetigen201041210700
4.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen am 6.8.2013); Berechnungen der Verfas-
serin.

13 Dies lässt sich mittelbar daraus schließen, „dass der Gesetzgeber die Vorschriften
des Arbeitsrechts nicht eo ipso für anwendbar hält“, Hromadka, NZA 1997, 1249,
1253; hiervon gehen auch aus: BAG v. 16.7.1997 – 5 AZB 29/96, AP Nr. 37 zu § 5
ArbGG 1979; Boemke, ZfA 1998, 285, 317; Buchner, NZA 1998, 1144, 1148;
Neu-

Einleitung
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jedoch eine gewisse Sonderstellung14 für sich in Anspruch: Wegen ihrer
sozialen Schutzbedürftigkeit15 finden vereinzelte arbeitsrechtliche Vor-
schriften ausdrücklich auch auf arbeitnehmerähnliche Personen Anwen-
dung.16 Es handelt sich also um Selbständige, die den abhängig beschäftigten
Arbeitnehmern – wie noch zu sehen sein wird – in gewisser Hinsicht ähneln.
Ihre tatsächliche Anzahl und ihr prozentualer Anteil in der Gruppe der Selb-
ständigen ist empirisch jedoch nur schwer zu bestimmen, da man im Rahmen
von statistischen Erhebungen selten zwischen den „echten“ freien Mitar-
beitern (den sog. „Frei-Freien“17) und den Arbeitnehmerähnlichen differen-
ziert.18 Einig ist man sich jedenfalls, dass gerade in urheberrechtsbezogenen
Berufen die Zahl der abhängig Beschäftigten zugunsten der arbeitnehmer-
ähnlichen Personen zurückgeht.19

Die wachsende Bedeutung des selbständigen Urhebers scheint ganz im
Sinne des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) zu sein: Dieses ist nämlich auf den
selbständigen Urheber ausgerichtet. Lediglich eine allgemeine Norm, § 43
UrhG,20 befasst sich mit den Besonderheiten des Arbeitnehmerurhebers, in
dessen Person sich Urheber- und Arbeitsrecht begegnen. Ohne an dieser
Stelle der Frage weiter nachzugehen, ob die genannte Norm beiden Rechts-
gebieten in ausreichendem Maße gerecht wird, erscheint es doch fragwürdig,
weshalb die Rechtsstellung des Arbeitnehmererfinders umfassend in einem
eigenen Gesetz – dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbEG) – geregelt
wird, während Arbeitnehmerurheber und Arbeitgeber nur auf eine Norm
verwiesen werden.21

vians, Die arbeitnehmerähnliche Person, S. 28 f.; Wank, Arbeitnehmer und Selb-
ständige, S. 235 ff., 243; ders., RdA 2010, 193, 204; a. A. Staudinger/Richardi/Fi-
schinger, Vorb. zu §§ 611 ff., Rn. 340, der eine gesetzliche Dreiteilung annimmt.

14 Preis, FS Hromadka, S. 275, 287 bezeichnet die Stellung der arbeitnehmerähnlichen
Person innerhalb der bestehenden Beschäftigungsformen als „Zwitterstellung“.

15 Staudinger/Richardi/Fischinger, Vorb. zu §§ 611 ff., Rn. 340.
16 Hierzu ausführlich unten Kap. 1, III. 1.
17 Blaes, ZUM 2000, 616, 618.
18 Vgl. hierzu und zu den einzelnen Zahlenwerten ausführlich v. Olenhusen, Freie Mit-

arbeit in den Medien, Rn. 6.
19 Für die Medienbranche vgl. Blaes, ZUM 2000, 616, 618; v. Olenhusen, Freie Mit-

arbeit in den Medien, Rn. 3, 14.
20 § 69 b UrhG regelt als lex specialis die Rechtsverhältnisse der Computerprogramme

schaffenden Urheber.
21 Dies fragt sich auch Ulrici, Vermögensrechtliche Grundfragen des Arbeitnehmer-

urheberrechts, S. 1 f.
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Führt schon der Arbeitnehmerurheber im geltenden Urheberrecht ein
„Schattendasein“, so sucht man nach einer Regelung, die die urheberrecht-
liche Stellung der arbeitnehmerähnlichen Person beschreibt, vergeblich.
Dies erscheint auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich, wenn man bedenkt,
dass die arbeitnehmerähnliche Person Selbständige ist und das UrhG vom
selbständigen Urheber ausgeht. Auf den zweiten Blick mutet es jedoch be-
fremdlich an, da der Arbeitnehmerähnliche dem Arbeitnehmer aus arbeits-
rechtlicher Sicht „ähnlich“ ist.22 Vor diesem Hintergrund liegt es nicht fern,
diesen auch urheberrechtlich dem Arbeitnehmer gleichzustellen.

Ziel und Vorhaben

Die vorliegende Arbeit soll zum einen aufzeigen, inwieweit dem Arbeit-
nehmerurheber Urheberrechte zustehen. Ziel ist dabei nicht, jedes wissen-
schaftliche Problem, das sich durch das urheberrechtliche Schaffen im Ar-
beitsverhältnis stellt, vertieft zu erörtern. Vielmehr sollen die hierzu bereits
existierenden, zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen ausgewertet
und kritisch hinterfragt werden, um so einen möglichst umfassenden Blick
auf die rechtliche Situation des in einem Arbeitsverhältnis stehenden Urhe-
bers werfen zu können. Hierbei wird aufzuzeigen sein, ob und wie sich die
aufeinandertreffenden Rechtsgebiete in Einklang bringen lassen, auf welche
Weise sowohl die Interessen des Urhebers als auch diejenigen des Arbeit-
gebers hinreichend Berücksichtigung finden können und inwieweit der Ur-
heber Einschränkungen seines Urheberrechts zugunsten des Arbeitgebers
hinzunehmen hat. Herauszuarbeiten sind dabei insbesondere auch die hinter
der Regelung des § 43 UrhG stehenden Wertungen. Eine derartige Betrach-
tung gibt Aufschluss darüber, ob die gefundenen Grundsätze auch für ar-
beitnehmerähnliche Personen Geltung erlangen können.

Im Gegensatz zu der beinahe erschöpfend diskutierten Rechtsstellung des
Arbeitnehmerurhebers fand eine rechtswissenschaftliche Auseinander-
setzung mit den Urheberrechten arbeitnehmerähnlicher Personen bislang
kaum statt. Eine spezielle Regelung im UrhG existiert nicht. Dies mag auf
die zahlenmäßige Unterlegenheit der Arbeitnehmerähnlichen zurückzufüh-
ren sein, die nicht nur im Arbeitsrecht wenig Beachtung finden, sondern
denen offenbar auch urheberrechtlich eine nur untergeordnete Bedeutung

II.

22 Worin diese Ähnlichkeit besteht, soll unter Kap. 1, III. näher ausgeführt werden.
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beigemessen wird. Der BGH jedenfalls hatte sich mit dieser Frage in nur
einem Urteil zu befassen. Viele Autoren erwähnen den arbeitnehmerähnli-
chen Urheber lediglich am Rande, und man ist sich zumeist einig, dass eine
urheberrechtliche Gleichstellung mit dem Arbeitnehmer nicht erfolgen
kann. In den letzten Jahren wurden jedoch Stimmen laut, die sich für eine
Anwendbarkeit des § 43 UrhG auch auf arbeitnehmerähnliche Urheber aus-
sprechen.

Weil auch der Arbeitnehmerähnliche in bestimmtem Umfang arbeits-
rechtlichen Schutz genießt, weil auf ihn Arbeitsrecht teilweise Anwendung
findet, treffen auch in seiner Person Arbeits- und Urheberrecht aufeinander.
Die arbeitsrechtliche Ähnlichkeit zum Arbeitnehmer könnte somit auch eine
urheberrechtliche Ähnlichkeit zu diesem begründen, die letztlich eine di-
rekte oder analoge Anwendbarkeit des § 43 UrhG nach sich ziehen könnte.
Mit Blick auf die steigende Zahl Arbeitnehmerähnlicher gerade in urheber-
rechtsbezogenen Berufen ist die Klärung dieser Frage von wesentlicher Be-
deutung. Es ist daher erforderlich, die urheberrechtliche Stellung der arbeit-
nehmerähnlichen Person umfassend zu untersuchen.

Gang der Untersuchung

Hierfür ist zunächst die grundlegende Frage zu beantworten, welche Krite-
rien erfüllt sein müssen, um einen Beschäftigten als Arbeitnehmer oder ar-
beitnehmerähnliche Person zu qualifizieren. Insoweit wird in einem ersten
Schritt eine Begriffsbestimmung des Arbeitnehmers in Abgrenzung zur Be-
schäftigungsform des Selbständigen vorgenommen, wobei eine Auseinan-
dersetzung mit der hierzu ergangenen Rechtsprechung und der vielfältigen
Literatur erfolgt. Daraufhin wird die arbeitnehmerähnliche Person als Son-
derform des Selbständigen von eben diesem abgegrenzt und deren Begriffs-
merkmale bestimmt. Näher beleuchtet wird auch, inwieweit die arbeitneh-
merähnliche Person tarifvertraglichen Schutz genießt. Die insoweit gefun-
denen Ergebnisse werden für die Frage der analogen Anwendbarkeit des
§ 43 UrhG von entscheidender Bedeutung sein.

Dasselbe gilt für die Grundfragen des Arbeitnehmerurheberrechts, die
weiterer wesentlicher Gegenstand der Untersuchung sind. Unter Berück-
sichtigung des derzeitigen Forschungsstandes wird zunächst der persönliche
und sachliche Anwendungsbereich des § 43 UrhG bestimmt. Sodann wird
dargestellt, ob und inwieweit der Arbeitnehmerurheber hiernach verpflichtet
ist, dem Arbeitgeber die vermögens- und persönlichkeitsrechtlichen Befug-

III.
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nisse an seinem Urheberrecht einzuräumen, und in welcher Form er hierfür
vergütet wird. Auch die Regelung des § 69 b UrhG sowie die Bestimmungen
des ArbEG bleiben nicht unberücksichtigt. Letztere werden jedoch nur in-
soweit beleuchtet, als eine Analogie in Betracht zu ziehen ist. Abschließend
wird ein kurzer Blick auf solche Tarifnormen geworfen, die urheberrechtli-
che Regelungen zum Inhalt haben.

Basierend auf den bis zu diesem Abschnitt gefundenen Ergebnissen er-
folgt im weiteren Verlauf der Arbeit eine Diskussion der direkten und ana-
logen Anwendbarkeit der arbeitnehmerurheberrechtlichen Norm auf arbeit-
nehmerähnliche Urheber. Hier wird ein Ähnlichkeitsvergleich der beiden
Sachverhalte vorgenommen, der bei Bejahung dazu führen würde, dass die
(teleologischen) Wertungen des § 43 UrhG auch auf arbeitnehmerähnliche
Urheber zuträfen, mit der Folge, dass man die Vorschrift analog auf diese
anwenden könnte.

Die Arbeit beschränkt sich im allgemeinen auf Ausführungen zum Ar-
beitsverhältnis; das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis, das von § 43
UrhG ebenso erfasst wird, ist für die vorliegende Arbeit von nur unterge-
ordneter Bedeutung und findet daher nur dann Erwähnung, wenn es der
Klarstellung dient. Die besonderen arbeitnehmerähnlichen Heimarbeiter
sollen nur dann Berücksichtigung finden, soweit dies für die Begriffsbe-
stimmung der arbeitnehmerähnlichen Person erforderlich erscheint.
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